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→ Compliance News

Wettbewerbsrechtliche Compliance: 
bahnbrechende Entscheidung der tschechischen 
kartellbehörde 
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von Pavel koukal
Rödl & Partner Prag

Im Rahmen der Entscheidungspraxis der tschechi-
schen kartellbehörde (im Tschechischen „Amt für 
den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs“) 
erging im September dieses Jahres eine bahn-
brechende Entscheidung. In dieser Entscheidung 
über eine verbotene Absprache zwischen Wettbe-
werbern wurde bei der Festsetzung der höhe der 
Geldbuße für ein wettbewerbswidriges Verhalten 
zu Gunsten eines Verfahrensbeteiligten der Um-
stand berücksichtigt, dass er über ein internes 
Compliance-Programm verfügte und dies einen 
relevanten Grund für die herabsetzung der Geld-
buße darstellt.
 Der Umstand, dass die Verfahrenspar-
tei über ein korrekt eingerichtetes und funktionie-
rendes Compliance-Programm verfügte, d. h. ein 
Programm, dessen Zweck darin besteht, Verstöße 
gegen Rechtsvorschriften oder ethische Normen 
durch Mitarbeiter und das Unternehmen insgesamt 
zu verhindern, ist nach Auffassung der kartellbe-
hörde dermaßen bedeutsam, dass dies begründe-
terweise zur herabsetzung einer Geldbuße in Form 
eines bestimmten „Abschlags“ führen kann. 

 Im Anschluss an diese bahnbrechen-
de Entscheidung hat die kartellbehörde auch ein 
separates erläuterndes Dokument mit dem Titel 
„Grundsätze der berücksichtigung von Compli-
ance-Programmen“ herausgegeben, in dem die 
bedingungen für die Anwendung dieses neuen An-
satzes der kartellbehörde formuliert sind. 
 Aus Sicht der Unternehmen als Wett-
bewerber ist dies zweifellos eine sehr wichtige 
Motivation, sich intensiv mit den konkreten Mög-
lichkeiten der Einführung und Durchsetzung ei-
ner wettbewerbsrechtlichen Compliance zu be-
fassen.

kontakt für weitere Informationen
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von Pavlína Vondráčková
Rödl & Partner Prag

Sicherheit personenbezogener Daten, die mit im-
mer häufigeren und raffinierten Angriffen auf die 
Informationssysteme von Unternehmen und ande-
ren Organisationen zusammenhängen, die als für 
die Verarbeitung Verantwortliche für die techni-
sche Sicherheit personenbezogener Daten im Sin-
ne von Artikel 32 der Allgemeinen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) verantwortlich sind. 
 Diese neuen Risiken, die insbesondere 
vom Tschechischen Amt für Cyber- und Informa-
tionssicherheit (NÚkIb) kontinuierlich und syste-
matisch ermittelt werden, stellen nicht nur ernst-
hafte Risiken für den Schutz personenbezogener 
Daten dar, sondern auch für Informationssysteme 
im Allgemeinen und die darin verarbeiteten Daten 
als solche. In dieser hinsicht sollten die Verant-
wortlichen daher kontinuierlich systematische 
Präventivmaßnahmen treffen und umsetzen, um 
das Risiko externer Angriffe und damit eine poten-
zielle Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten wirksam zu verhindern. 
 In diesem Zusammenhang hat das 
NÚkIb kürzlich auf eine schwerwiegende Anfällig-
keit bestimmter Informationssysteme für Verbin-

dungen über VPN hingewiesen, wobei bestimmte 
ausgewählte Versionen des Windows-Clients be-
sonders anfällig sind. 
 Wenn ein Angriff über eine Softwarean-
wendung erfolgt, auf deren Anfälligkeit beispiels-
weise das NÚkIb hingewiesen hat, und der für die 
Verarbeitung Verantwortliche dennoch nicht die 
empfohlenen Maßnahmen ergriffen hat, um einen 
angemessenen Schutz personenbezogener Daten 
zu gewährleisten, kann dies von der Datenschutz-
behörde als schwerwiegender Verstoß gegen die 
Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen beurteilt werden.

kontakt für weitere Informationen

von Pavel koukal 
Rödl & Partner Prag

Im Anschluss an unsere früheren Informationen 
möchten wir die Leser unserer Compliance News 
über den aktuellen Stand des Gesetzgebungsver-
fahrens zum Entwurf des Gesetzes zum Schutz 
von hinweisgebern (hinweisgeberschutzgesetz) in 
der Tschechischen Republik informieren.
 Das Justizministerium der Tschechi-
schen Republik, in dessen Verantwortungsbereich 
der Gesetzentwurf fällt, hat bereits alle wesentli-

chen kommentare aus dem abgeschlossenen in-
terministeriellen Stellungnahmeverfahren eingear-
beitet und einen Entwurf der endgültigen Fassung 
für die Regierung erstellt. Obwohl der aktuelle Ge-
setzestext im Vergleich zum ursprünglichen Ent-
wurf keine wesentlichen Änderungen erfahren hat, 
wurde der Entwurf ganzheitlich überarbeitet und 
teilweise inhaltlich und redaktionell geändert. 
 bei der Definition der so genannten Ver-
pflichteten, die der Verpflichtung zur Einführung 
eines internen hinweisgebersystems unterliegen 
werden, bleibt es bei dem allgemeinen kriterium, 
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das sich von der Anzahl von mindestens 50 und 
mehr beschäftigten ableitet. Für Unternehmen, die 
in eine breitere konzernstruktur eingebunden sind 
und mehr als 249 beschäftigte haben, gilt unver-
ändert, dass der Gesetzentwurf sich vollumfäng-
lich an die Anforderungen der EU-Richtlinie hält 
und es diesen Unternehmen nicht gestattet ist, die 
Ressourcen eines internen hinweisgebersystems 
zu teilen. 
 Der überarbeitete Gesetzesentwurf 
sieht weiterhin vor, dass das Gesetz zum Schutz 
von hinweisgebern am 1. Juli 2023 in kraft treten 
wird. Nach einer Übergangsbestimmung müssen 
Unternehmen mit 50 bis 249 beschäftigten bis 
zum 1. Januar 2024 ein internes hinweisgebersys-
tem einführen. 
 Wir werden Sie über den weiteren Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens zum hinweis-
geberschutzgesetz auf dem Laufenden halten, 

möchten aber noch einmal darauf hinweisen, dass 
die Einführung eines internen hinweisgebersys-
tems in jedem Fall ein relativ langfristiges Projekt 
ist, das sowohl unternehmensintern als auch ggf. 
extern gegenüber anderen Unternehmen der Grup-
pe (konzernweit) koordiniert werden muss.

kontakt für weitere Informationen

→ Compliance News

AML-Compliance: Änderung des Gesetzes über die 
Registrierung von wirtschaftlich berechtigten 

von Monika Gardlíková 
Rödl & Partner Prag

Wie wir bereits informiert haben, wird das beste-
hende Gesetz Nr. 37/2021 Slg. der Tschechischen 
Republik über die Registrierung von wirtschaft-
lich berechtigten, das gesetzliche Registrierungs-
pflichten für alle Unternehmen vorsieht, novelliert, 
woraus sich einige Teiländerungen ergeben. Das 
neue Gesetz über die Registrierung der wirtschaft-
lich berechtigten ist inzwischen bereits in kraft 
getreten, und zwar zum 1. Oktober 2022. 
 Die wichtigste Änderung, die dieses 
neue Gesetz mit sich bringt, ergibt sich aus der 
Tatsache, dass die Unterscheidung zwischen den 
begriffen „Letztbegünstigter“ und „letztbeherr-
schende Person“ entfällt und dass als wirtschaft-
lich berechtigter jede natürliche Person gilt, die 
letztlich Eigentümer einer juristischen Person oder 
einer Rechtsstruktur ist oder diese kontrolliert. Es 
war die Überflüssigkeit des Elements des „Letzt-
begünstigten“, das von der Europäischen kommis-
sion im Verfahren gegen die Tschechische Repub-
lik wegen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

der 5. Geldwäscherichtlinie unter anderem kriti-
siert wurde. 
 In diesem Zusammenhang empfehlen 
wir, die bestehenden Eintragungen im Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer (Transparenzregister) 
zu überprüfen, um abzuklären, ob zur Anpassung 
an die neue Gesetzgebung ein Antrag auf Ände-
rung der Eintragung gestellt werden muss oder ob 
die Eintragung aufgrund der Übergangsbestim-
mungen der Gesetzesnovelle im Register automa-
tisch entsprechend geändert wird.

kontakt für weitere Informationen
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→ Compliance News

Tax Compliance: Unterschätzen Sie 
die Grundsteuer nicht – es drohen 
Verspätungszuschläge 

von Petr koubovský 
Rödl & Partner Prag

Die Grundsteuer sollte nicht nur Grundstücks- und 
Gebäudeeigentümer interessieren – Eigentümer 
von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 
sollten bei diesem Thema stets wachsam sein. Die 
Pflicht zur Erstellung und Abgabe der Grundsteu-
ererklärung entsteht nicht nur beim Erwerb, Um-
bau oder Ver  kauf von Immobilien, sondern auch 
immer dann, wenn die Steuerfestsetzung geändert 
wird. Dazu gehört auch eine bloße Änderung der 
eintragungspflichtigen Angaben durch das Grund-
buchamt. Die Steuererklärung ist allgemein bis 
Ende Januar des jeweiligen kalenderjahres abzu-
geben, wobei für die Steuerfestsetzung der Stand 
am 1. Januar maßgeblich ist. In unserem Artikel 
möchten wir Ihnen erläutern, wer die Steuererklä-
rung abzugeben hat, welche Sanktionen bei Nicht-
erfüllung der Abgabepflicht drohen und wie etwai-
ge Sanktionen gemildert werden können.
 Nach dem Grundsteuergesetz der 
Tschechischen Republik sind diejenigen Steuer-
schuldner zur Abgabe der Grundsteuererklärung 
verpflichtet, bei denen gegenüber dem vorange-
gangenen Jahr Änderungen eingetreten sind, die 
für die Steuerfestsetzung maßgeblich sind (und 
sowohl zur Erhöhung als auch zur Verminderung 
der Grund steuer führen). 
 hierbei handelt es sich um Steuer-
schuldner, die zu Grundstücks- und Gebäudeei-
gentümern geworden sind; die ihre Grundstücke 
und Gebäude umgebaut oder teilweise abgerissen 
haben; die nach einer baugenehmigung mit dem 
bau begonnen haben; auf deren Grundstücke und 
Gebäude eine andere Steuerbefreiung anzuwen-
den ist; die ihre Gebäude neu gewerblich nutzen; 
deren im Register „LPIS“ eingetragene Grundstü-
cke geändert wurden (Aktualisierung von Land-
schaftsmerkmalen) oder deren Eintragungen im 
Grundbuch, auch nach Entscheidung von Grund-
buchämtern, geändert wurden.

 Diesen letzten Fall möchten wir Ihnen 
in unserem Artikel erläutern. Obwohl das Grund-
buchamt die Eigentümer von Grundstücken und 
Gebäuden über alle Änderungen informieren soll-
te, z. b. durch einen bescheid, ist dies nach unse-
rer Erfahrung nicht immer der Fall. Derzeit prüfen 
wir für unsere Mandanten mehrere Änderungen, 
die von Grundbuchämtern vorgenommen wurden. 
Die Grundbuchämter prüfen laufend die Grundbü-
cher, um sicherzustellen, dass die im Grundbuch 
ein getragenen Grundstücks- und Gebäudeanga-
ben mit dem tatsächlichen Stand übereinstim-
men. bei diesen Prüfungen werden insbesondere 
Grundstücksgrenzen, Standorte von Gebäuden 
und wasserwirtschaftliche Anlagen, Grundstücks-
arten, die Art der aktuellen Grundstücksnutzung, 
Gebäudearten oder Art der aktuellen Gebäude-
nutzung beurteilt. 
 Leider kennen wir einen Mandanten, 
der als Steuerschuldner bis zum 31. Januar kei-
ne Grundsteuererklärung abgegeben hat, da ihm 
keine Änderungen bekannt waren, die zu einer 
anderen Steuerfestsetzung führen sollten. Das 
Finanzamt hat die inoffizielle interne Anweisung 
der Generalfinanzdirektion nicht befolgt und den 
Steuerschuldner auch nicht informell (z. b. tele-
fonisch) kontaktiert, um ihn über neue Eintragun-
gen ins Grundbuch zu informieren. Das Finanzamt 
forderte den Steuerschuldner „ohne Vorwarnung“ 
zur Abgabe einer Steuererklärung auf und nach 
Abgabe der Steuererklärung wurde ein bescheid 
über Verspätungszuschläge erlassen. Es ist auffal-
lend, dass die höhe der Verspätungszuschläge ein 
Mehrfaches der Grundsteuer betrug, die an den 
Steuerschuldner nach dem Auskunftsersuchen er-
stattet wurde.
 Nach § 250 AO sind Finanzämter be-
rechtigt, für jeden Tag der Säumnis Säumniszu-
schläge von bis zu 0,05 % der festgesetzten Steuer 
(d. h. des gesamten Steuerbetrags, nicht nur der 
Differenz zwischen dem ursprünglichen und neu 
festgesetzten Steuerbetrag) zu erheben. Säum-
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→ Compliance News

Compliance-Management-System: 
Verantwortlichkeit der Mitglieder des 
satzungsmäßigen Organs 

niszuschläge dürfen jedoch 5 % der festgesetzten 
Steuer und 300 000 CZk nicht überschreiten. 
 Aber auch in dieser Situation sollte man 
die Waffen nicht niederlegen. Wir empfehlen Ih-
nen, beim Finanzamt einen Erlass der Säumniszu-
schläge zu beantragen, wobei nach dem Schreiben 
D-47 der Generalfinanzdirektion argumentiert wer-
den kann. 
 Für jedwede Fragen zum Thema stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

kontakt für weitere Informationen

von Pavel koukal 
Rödl & Partner Prag

Eines der wichtigsten Compliance-Themen der 
letzten Zeit ist sowohl im tschechischen als auch 
im deutschen Rechtsumfeld die Frage der persön-
lichen Verantwortlichkeit für die Einführung und 
Durchsetzung eines effektiven Compliance-Ma-
nagement-Systems (CMS) in Unternehmen.
 Obwohl in keinem dieser EU-Mitglied-
staaten eine ausdrückliche gesetzliche Verpflich-
tung und damit auch keine haftung in dieser 
hinsicht besteht, versteht und interpretiert die 
Rechtsprechung in der bundesrepublik Deutsch-
land diese haftung von satzungsmäßigen Organen 
und Geschäftsführern derzeit im weiteren kontext 

ihrer Sorgfaltspflicht bei der Ausübung des Amtes 
und der Geschäftsführung.
 Diese grundlegende Pflicht eines Mit-
glieds des satzungsmäßigen Organs, die im tsche-
chischen Rechtsumfeld als „Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen kaufmanns“ bezeichnet wird, um-
fasst nach der Auslegung der deutschen Gerichte 
auch die Verantwortlichkeit für die angemessene 
Organisationsstruktur des Unternehmens, das in-
terne kontrollsystem und damit auch für die Com-
pliance-Funktion. In der Praxis bedeutet dies auch 
die Verantwortung für die Einführung des CMS 
und in dessen Rahmen für angemessene und ge-
eignete Compliance-Maßnahmen, wie das Ober-
landesgericht Nürnberg kürzlich in seinem Urteil 
festgestellt hat. 

Ing. Petr koubovský
daňový poradce
(Steuerberater CZ)
Associate Partner
T +420 236 163 246
petr.koubovsky@roedl.com
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 Obwohl solche Gerichtsentscheidungen 
in der Tschechischen Republik noch nicht ergan-
gen sind, ist dies in naher Zukunft zu erwarten, da 
es sich hierbei zweifellos um einen internationalen 
Trend handelt, der durch die Verantwortlichkeit 
der Organmitglieder von Unternehmen für die ord-
nungsgemäße Verwaltung eines internen hinweis-
gebersystems (Whistleblowing) erheblich verstärkt 
wird. 

kontakt für weitere Informationen
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